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§ 18 ARG Verkaufsstellen in
Bahnhöfen und Autobusbahnhöfen,

auf Flughäfen und
Schiffslandeplätzen, Zollfreiläden

 ARG - Arbeitsruhegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.04.2022

(1) Für den Verkauf von Lebensmitteln, Reiseandenken und notwendigem Reisebedarf (Reiselektüre,

Schreibmaterialien, Blumen, Reise-Toiletteartikel, Filme und dergleichen) und Artikeln des Tra ksortiments dürfen

Arbeitnehmer auch während der Wochenend- und Feiertagsruhe in Verkaufsstellen in Bahnhöfen und

Autobusbahnhöfen, auf Flughäfen und an Schi slandeplätzen beschäftigt werden. Die dem Verkauf dieser Waren

gewidmete Fläche darf pro Verkaufsstelle 80 Quadratmeter nicht übersteigen, soweit nicht auf Grund einer

Verordnung gemäß § 7 Z 1 des Ö nungszeitengesetzes 2003 oder auf Grund des § 12 Abs. 3 letzter Satz des

Ö nungszeitengesetzes 2003 ein größeres Ausmaß zulässig ist. Als Verkaufsstelle im Sinne dieser Bestimmung ist eine

Verkaufsstelle nur dann anzusehen, wenn sie ausschließlich durch die betreffende Verkehrseinrichtung zugänglich ist.

(2) Für den Verkauf des Sortiments von Zollfreiläden auf Flughäfen dürfen Arbeitnehmer auch während der

Wochenend- und Feiertagsruhe beschäftigt werden.
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